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Einleitung enthalten sind so ist dieß bloße berechtig-
keit, und noch lange keine bloße Lobeserhebung;
denn wer jezt ein wenig die verschiedenen Ideale
bedachtet, die incur nacheinander selbst in den repu-
blikanischen Regierungsformen als Ideale derse«ben

a-lftustellen sucht, der wird leicht einsehen, wie sehr man
über politische Systeme irren kann, wie verzeihliches ist,

hierüber zu irren, und wie sehr man also auch anders
Denkenden Gerechtigkeit schuldig ist, sobald man
ihnen keine andere Vorwürfe zu machen hac; auch
ist es wahrlich nicht lacherliche Wankelmüthigkeit,
seine Ideen hierüber zu ändern, im Gegentheil bringt
es wahrlich mehr Ehre zu ändern, wenn man über--

zeugt ist, als hartnäckig auf seinen einstigen Aeußerung
geii bleiben zu wollen. Wo ist nun eine niedrige
Schmeichelei, und gegen wen? Wo sind die Schul-
theilen, die Rathsherren, denen ich hiemit den Hof
machen kann, besonders da ich seiner Zeit gegen sie

arbeitete? Aber dieß ist man der Gerechtigkeit schnldig,
die meisten alten Regenten haben das Gute bcabsich-

tigt ^ und das Wohl des Vaterlands im Auge ge-
habt; die Art, wie meine ehevorige Regierung von
Basel abgetreten ist, ist hierüber besonders auch
ein redender Beweis. Eben so werbe ich vor der

ganzen Welt, und mit der Geschichte in der Hand,
immer öffentlich bebaupteu, daß viele alte Regierun-
gen ihr Vaterland sehr treu und gut verwaltet ha-
den; ich stelle hierzu das Beispiel des ehemaligen
Cantons Bern auf, gegen das mir wohl niemand
nichts einzuwenden haben wird. Mein Lob der aiten
Regierungen verdient also wohl weniger alswas von
Laharpe gegen Steiger verdächtig gemacht zu wer-
den, und doch erhob sich damals niemand dawider.
Eben so wage ich nochmals zu behaupten, daß unter
der alten Ordnung ke ne allgemeine Tyranncy oder
Unterdrückung des Volkes statt hakte. Ueberall ge-
schehen einzelne ryraunische Akten, und zwar in De-
mokratien am meisten, und so war es auch ehedem
bei uns; auch spreche ich hier nicht von den lezten
Csnvulsionen der alten Regierungen, in denen mehrere
von ihnen zu Maßregeln ihre Zuflucht nahmen, die
eben so ungereimt als ungerecht waren — ich sprach

nur von den Zeiten der Ruhe.

(Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.

Zürich 26 Febr. Die Ernennung des bishe-
ri'gen Nnkerstatèhàr Ulrichs zum Regierungsstatt-
halter, und die Entsetzung des B. Pfenningers

von dieser Stelle, haben beide in unserer Stadt M
geringer Ausnahme, allgemeine Freude verursacht.-
Die Freude mit Ulrichs Ernennung änssert sich untir
allen Claffen und politischen Partheien der Bürg»
durch das übereinstimmende Zeugniß der Zuftiedenlni!
und des Beifalls mit seinem bisherigen von Eerà
heit, Einsicht, Gerechtigkcitsliebe, Mäßigung M
Klugheit eingegebnem und geleitetem Benehmen à

seiner brsdahin durch höchst verschiedenartige »ri
verwickelte Verhältnisse schwierigen Stelle. — Nich
eben so leidenschaftlos und ruhig äussert sich die m«

dere Freude über Pfenningers Entfernung; eine lli-

der nicht ganz unbedeutende Zahl von Bürgern, h«

bei dieser Gelegenheit, durch pöbelhafte Spottlieda
niedrige Einfälle und ähnliche Bubenstücke, oder dun
den solchen Unfugen geschenkten Beifall, ihren eign«
intellektuellen und moralischen Unwerth bewiesen. -
Was diese Leute sich am wenigsten träumen lasse«!

ist, daß gerade sie, mit ihren Gegenfüßlern den aus

schließüchen Patrioten (denen sie auf der m
ralischen Wage das vollkomne Gleichgewicht haltt«)
von allem was Pfenninger Schlimmes gethan hab«

mag, die Schuld theilen. Pfenninger war ein Mail«,
der neben sehr guten Kenntnissen in seinem Beruft-
fache (der Arzneikunst) wenig andere Kenntnisse ê
Ausbildung, aber ein mit Charakterschwäche verbmck
nes starkes Gefühl für Freiheit und vielen Ehrgtij
besaß; in die politische Laufbahn geschleudert, mußt!

ein solcher Mann gut seyn, wann er von gute«,
schlimm wann er von schlimmen Leuten umgebt«

war: das leztere war nun gutentheils bei Pfenning««
der Fall, und jede von Partheigcist, von rechtlos«

Willkühr und von Rachgier eingegebne Maaßregi!
und Handlung, die man ihm zur Last legen kau«,

ist im Grunde das Werk der zwei oben bezeichnet
Classen, von denen die eine der andern in die Hast

arbeitete, um den nicht durch eigne Kraft, söndt
durch fremde Eindrücke handelnden Mann zu mit
leiten.

Um nun auch nach seiner Entfernung den jubd

lirenden Afterwizlingen nicht nachzustehen, haben bit

Patrioten par excsUencs den klugen Einfall geHast-
eine Zuschrift an die Gesetzgebung zu entwerffeii «st

im ganzen Kanton zur Unterzeichnung herumzubicken-
worin sie dieselbe auffordern, den Vollzichungsaus-
schuß einzuladen, den B. Pfenninger wieber in seist

Stelle zu erheben oder die Gründe seiner EntlasM
anzugeben. Man versichert, die Verwaltungskamnt
— die (in ihrem gegenwärtigen Zustand) ein wahrft
Ohneftincsgleichen von Unfähigkeit und Verkehrtheit
iff — habe dieses patriotische Meisierstük entworfen,
wenigstens hat sie es lezten Dienstag dem KantsB
gerichr zugesandt und solchès zur Mitunterzrichmi«!!
eingeladen, die indeß von der grössern Zahl he!

Richter verweigert ward.
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